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Weitere Informationen
Zu Einzelheiten, Voraussetzungen und ergänzenden  
Fördermöglichkeiten können Sie sich auf unserer Internetseite 
und bei einem persönlichen Beratungstermin informieren.

www.sab.sachsen.de · 0351 4910-4920

Ihr Darlehen für Barrierereduzierung  
und zum Einbruchschutz in bestehenden 
Wohngebäuden

Was wird gefördert
Wir fördern Sie, wenn Sie bauliche Maßnahmen im 
Wohnungsbestand (auch in Baudenkmalen) durchführen,  
mit denen Barrieren reduziert sowie der Wohnkomfort  
und die Sicherheit erhöht werden. Gefördert wird auch der 
Ersterwerb von neu barrierereduzierten Wohngebäuden  
oder Eigentumswohnungen. Förderfähig sind auch  
Planungs- und Beratungsleistungen.

Wer wird gefördert
Privatpersonen, Wohnbauunternehmen, Bauherren
gemeinschaften

Das Wichtigste im Überblick
·· Darlehen bis zu 50.000 EUR je Wohneinheit  

(Stand nach Umbau)
·· Laufzeiten bis zu 30 Jahren 
·· Sollzins auf 10 Jahre fest 
·· Programmzinssatz der KfW am Tage der Zusage
·· Ergänzung mit weiteren SAB-Darlehen


